
	     
	BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV
	     

	Unterschrift
	
	Datum

	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Ätzende Gefahrstoffe (fest / flüssig)
Ätzungen der Haut / Schwere Augenschäden

Umgang mit ätzenden Gefahrstoffen

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	Kat. 1 (A, B, C): 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schere Augenschäden.

Kat. 2: 
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen.

· Irreversible Schäden möglich.
· Ätzend an den Augen (Erblindungsgefahr) und auf der Haut (Gewebezerstörung) nach direktem Kontakt.

· Verschluckter Stoff bewirkt Schleimhautreizungen in der Speiseröhre und dem Magen (Perforationsgefahr).

· Gefahr durch Einatmen der Dämpfe.

	SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Nicht essen, trinken und rauchen. 
· Berührung mit Haut, Schleimhäuten und Augen vermeiden.
· Behälter mit Vorsicht öffnen.
· Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit 
Seitenschutz/Gesichtsschutz, ggf. Atemschutz tragen.
· Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Konzentrierte Säuren: Niemals Wasser hinzugiessen.

· Feststoffe: Staubentwicklung vermeiden. Stäube nicht einatmen.
· Flüssigkeiten: evtl. entstehende Dämpfe / Aerosole nicht einatmen. Mischverbot!
· Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Säuren und Laugen nicht zusammen lagern. Nicht mit Nahrungsmitteln 
und Getränken zusammen lagern. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen.
· Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern.

· Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser 
gelangen lassen.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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Brandfall / Leckage

	· Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Brandgase nicht einatmen.
· Nach Verschütten/Freisetzung: Aerosol- und Staubbildung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen.

	ERSTE HILFE
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Erste Hilfe
	· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.

· Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren.

· Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.
· Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen verabreichen. Sofort Arzt hinzu​ziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung (Aspirationsgefahr!).
· Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen.

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	· Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers unter Nr.13 im 
EG-Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung).
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